
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeber. verantw .Redakteur:

Karl Hona y

Wien,amDienstag,den27. Oktober1925

FürdieErhaltungderMölkerbastei.WiederholtwurdevonEinheimi-¬
schen und Fremdendaruber geklagt ,dass die beiden Häuserinder
Schreyvogelgasse8 und10starkbeschädigteSchauseitenaufweisen.
Durchdiesen traurigen Zustand der Verwahrlesungwurdedieses schö - ¬
ne Stück Alt - Wienstark beeinträchtigt .Die beiden Häuser gehören

demStadterweiterungsfonds .BürgermeisterSeitz hat bereits imFe¬
bruar an den Bundesministerfür Handelund Verkehreineinformative
Zuschriftgerichtetundzugleichersucht ,dassdie beidenHäuser
nochin diesemJahreinstandgesetztwerdensollen .DiesemErsuchen
wurde entsprochen und die beiden Häuser bieten nun wieder einen dem
WienerStadtbild zur Zierde gereichendenAnblick .Interessant ist ,
dass die GemeindeWien seinerzeit beschlossen hat ,denRegulierungs - ¬

plan zu ändern ,wenneines der alten Häuserauf derMölkerbastei
umgebautwerdensollte ,damitdieRestederBasteierhaltenbleiben.
Darüberwurdeim Jahre 1922ein Wettbewerbveranstaltet .DasErgeb- ¬

s diesesWettbewerbeswirddannentsprechendverwendetwerden.

AuflassungvonFriedhöfen . DerWienerGemeinderathat am16 .Oktober
beschlossen ,dassvom1 .Jänner1926angefangen ,imHirschstettnerund
imLeopoldauerPriedhofdie BeerdigungvonLeicheneinzustellenist .

DieWienerErholungsfürsorge.AmDonnerstagum18Uhrabendswird
der Leiter des WienerJugendhilfswerkes ,MagistratssekretärDr .Breun-¬
lich ,in der UraniaeinenLichtbildervortragüberdie Leistungender
Wiener Stadtverwaltung auf dem Gebiet der Erholungsfürsorge halten .

BundespräsidentDr. Hainischhat sein Erscheinenzugesagt.

ChormeisterProfessorSchoof-BürgerderStadtWien.DerersteBundes-¬
chormeisterdes Reichsverbandesder ArbeitergesangvereineOester-¬
reichs ProfessorHeinrichSchoofwurdeanlässlichderVollendung
seinessechzigstenLebensjahresvomWienerGemeinderatzumBürger
der StadtWienernannt .ProfessorSchoofspielte nachAbsolvierung
desWienerKonservatoriumsimOrchesterdesCarltheatersundwirk-¬
te schonin jungenJahrenamMödlingerundKlagenfurterTheaterals
Dirigent .ImWienerMusikbundentwickelteSchoofein allseits aner-¬
kanntesWirken .ImJahre1896begannSchoofseineTätigkeitalsChor-¬
meisterbeimehrerenGesangvereinenundseit1903wirkteralsChor-¬
meisterbeimGesangvereinFreieTypographia.SeinerFührungverdankt
diese VereinigungdengrossenAufschwungder letzten Jahre ,dersie
würdigandieSeiteunserergrossenWienerGesangvereinestellt.
DasKriegerdenkmalauf demZentralfriedhof .DasvonderGemeinde
Wiengestiftete Kriegerdenkmalist nunrechtzeitig fertiggestellt
worden .Der Bürgermeister und die Stadträte werden das Dankmalam
Mittwochbesichtigen ,wozuauch die Vertreter der Presseeingeladen
sind .Die feierliche Enthüllung findet am Samstag um 111 Uhrvormit - ¬

tagsstatt .
Mitteilung!

Zur BesichtigungdesKriegerdenkmals
wirdmitgeteilt ,dasssie nicht ,wiebereitsangekündigt,um11Uhr
vormittagsist ,sondernwerdendie HerrenKollegengebetenpünktlich
um411 ( ein halb elf Uhr ) vonnittags morgen Mittwoch ,den28. Oktober

beimHaupteingangdesRathauses(Lichtenfelsgasse)sichzuversam¬
meln ,woKraftwagenbereitstehen .
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YerbotavonZeitschriften .In denletzten TagenbrachtenWienerBlät-¬
ter die Nachricht ,dass einige vonder Polizeidirektion gemäss§ 12
des PressgesetzesverfugteVerboteder VerbreitungvonZeitschriften
vomBürgermeister als Landeshauptmannim Rekurswegaufgehobenworden

seien .ImAnschlussdaranfolgten auchErörterungenüberdiegrund-¬
sätzlicheFragederZensurpornographischerSchriften .Hiezuistzu

bemerken:
Nachden Paragraphen 37 und den folgenden desPressge¬

setzessindzuBeschlagnahmenundVerbreitungsverbotenderStaats-¬
anwalt und die Gerichte zuständig .Nach§ 29des Pressgesetzeswird

dieVerantwortlichkeitfürHandlungen ,derenStrafbarkeitin demIn-¬
halt einesDruckwerkesbegründetist ,nachdenallgemeinenStrafge-¬
setzenbestimmt.Hiedurchist zweifellosgesetzlichfestgelegt,dass
die VerfodgungvonZeitschriftenwegenihres InhaltesdenGerichten
vorbehaltenist .Ihre Verfolgungunter Benützungdes § 12desPress-¬
gesetzeswürdedemGeistundSinndiesesGesetzeswidersprechen,weil
dieser Paragraphnur VerfügungenzumSchutzder Jugendvorsieht .

Tatsächlichhat die Polizei in der letzten Zeitwieder
mehrereVerboteerlassen ,dievomLandeshauptmannzumTeilbestätigt
wurden,zuanderenTeiljedochimRekurswegaufgehobenwerdenmuss-¬
ten .In zwei Fällen war der Bürgermeisterals Landehhauptmannüber - ¬

hauptnichtinderLage,ineinePrüfungdesInhaltsderZeitschrife
teneinzugehen,weildemRekursschonwegenderMängelimVerfahren
stattgegeben werden musste .Es waren nämlich diese Verbote in Gegen¬

satz zueineralten SpruchpraxisdesVerwaltungsgerichtshofesledig-¬
lichmitdemWortlautdesGesetzes:„GefährdungdessittlichenWohles
der Jugend "begründet ,ohne dass ausgeführt worden wäre ,durchwelche
TatsachenundMomentedieseGefährdunghervorgerufenwerdensoll .Da
hiedurchdemRekurswerberdie Möglichkeitder Rechtsverteidigungges
nommenwordenwar,mussteseinemRekurseschonwegendiesesMangels,
ohnein eine meritareschePrüfungeinzugehen ,stattgegebenwerden.

Beachtenswertist auch ,dass die genäss § 12desPressge¬
setzeserlassenenPolizeiverfügungeninderletztenZeitnichtauf
Anregungdesin Wienallein hiezuberufenenStadtschulratesoderdes
städtischen Jugendamteserfolgt ,sondernvomBundesministeriumfür
Unterricht ausgegangen sind ,das jedoch gleichfalls ReineBegründung

beifügt .
DieLandesbehördehatdaherdienachgeordnetenStellen

angewiesen,künftighinihreEntscheidungenordnungsgemässzubegrün¬
den .


	[Seite]
	[Seite]

